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Auflage 48000 Exemplare Die Mitglieder aller anderen landwirt
ſchaftlichen Verelnigungen des Landes be⸗

ſchen Landwi 5
ervalten durch dieſen das Wochenblatt frei ius

Haus zugeſtelit. Badiſches

Landwirtſchaftliches

. kommen das Wochenblatt bei Beſtelmng durch die
Badiſche I eee zum Prise von2 Mart ſrei ins Haus gellshert

Amtliches Organ der Baoiſchen Landwirtſchafts kammer
und Srgan des Dadiſchen Jandwirtſchaftlichen Vereins

M. AJ. 1916. Herausgegeben von der Badiſchen Landwirtſchaftskammer Kürlsruhe, 28. Otober.
VerantwortlicherRedakteur: Geſchäftsführender Direktor der Badiſchen Landwirtſchaftskammer , Okonomierat Dr. Müller; für die „Landwtetſchaftlichen

Vereinsnachrichten “ A. Keller, Generalſekretär des Badiſchen Landwirtſchaftlichen Vereins, beide in Karlsruhe .
9 Finſendun— mit Ausnahme derjenigen für den Abſchnitt „Landwir
Alle Einſendungen Karlsruhe, S u richten. Eins
iind an den Badiſchen LandwirtſchaftlichenVer Ka iſterſt

Wiederholungen tariffeſter Rabatt, der bei Klageerhebung, zwan
Karlfriedr

he Vereinsnachrichten“ und der Inſerate ſind an die Badiſche Landwirtſchaftskammer,
e unter „Landwirtſchaftliche Vereins nachrichten “ aufgenommen werden ſollen.

en. — Anzeigen (für die viergeſpaltene 2mm hohe Zeile oder deren Raum 50 95
ursverfahren hinfällig wird) ſind an die G. Braunſche Hofbuchdruckerei in Karlsruhe,„ bei

ErfüllungsortKarlsruhe. — —— — —
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Porſicht beim Verkauf von Rüben. Vehaltet ſopiel für Euch, daß die Mehhalkung, namentlich auch die

bchweinehaltung gut geſichert it, zumal die Kartoffeln für die menschliche Ernährung benötigt werden.
Landwirte prüft Eure Feuerverſicherung!

Saatgutliſte 1916.
Es wurde weiter entgültig anerkannt :5 1 . Preis für

Fruchtart Sorte Abſaat 100 kg
2

Gutspächter Horſch, Lamprechtshof ,
Poſt Grünwettersbach, Station Durlach .

Amterweizen] Strubes Kreuzung 56 ältere [ 34.—

NeueVerordnungen und Hekanntmachungen.
Bekanntmachung
über Kartoffeln .

Vom 14. Oktober 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherſtellung der Volksernährung vom 22. Mai 1916

(Reichz⸗Geſetzbl . S. 401) wird verordnet :
§ 1. Die Regelung der Verſorgung der Bevölkerung mit

Speiſekartoffeln (F 2 der Bekanntmachung über die Kartoffel⸗
verſorgung vom 28. Juni 1916, Reichs⸗Geſetzbl . S. 590) hat
nach dem Grundſatz zu erfolgen, daß bis zum 15. Auguſt
1917 nicht mehr als 17 Pfund Kartoffeln für den Tag und
Kopf der Bebölkerung durchſchnittlich berwendet werden dür⸗
fen. Dabei iſt vorzuſchreiben, daß der Kartoffelerzeuger auf
den Tag und Kopf bis 172 Pfund Kartoffeln ſeiner Ernte
für ſich und für jeden Angehörigen ſeiner Wirtſchaft verwen⸗
den darf, während im übrigen der Tageskopfſatz auf höchſtens
1 Pfund Kartoffeln mit der Maßgabe feſtzuſetzen iſt, daß
der — . eine tägliche Zulage bis 1 Pfund Kartof⸗
feln erhält.

§ 2. Kartoffeln , Kartoffelſtärke , Kartoffelſtärkemehl ſowie
Erzeugniſſe der Kartoffeltrocknerei dürfen, vorbehaltlich der
Vorſchrift im Abſ. 2, nicht verfüttert werden.

Kartoffeln , die als Speiſekartoffeln oder als Fabrikkartoffeln
nicht verwendbar ſind, dürfen an Schweine und an Federvieh
und, ſoweit die Verfütterung an Schweine und an Federvieh
nicht möglich iſt, auch an andere Tiere verfüttert werden.

§ 3. Es iſt verboten, Kartoffeln einzuſäuern und die an
die Trockenkartoffel⸗Verwertungs⸗Geſellſchaft m. b. H. in Ber⸗
lin abzuliefernden Mengen zu vergällen oder mit anderen
Gegenſtänden zu vermengen.

§ 4. Der Handel und der Verkehr mit Saatkartoffeln iſt
bis auf weiteres verboten.

Verträge über Lieferung von Saatkartoffeln gelten, ſoweit
die Lieferung nicht bis zum 20. Oktober 1916 erfolgt iſt, als
aufgehoben.

§ 5. Als Kommunalverband im Sinne dieſer Anordnung
gilt die von der Landeszentralbehörde gemäß § 11 der Be⸗
kanntmachung über die Kartoffelverſorgung vom 256. Juni
1916 (Reichs⸗Geſetzbl . S. 590) beſtimmte Behörde.

§ 6. Wer den Vorſchriften im § 2 Abſ. 1, § 8, § 4 Abſ. 1

zulviderhandelt , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark oder mit einer
dieſer Strafen beſtraft . Neben der Strafe können die Vor⸗
räte, auf die ſich die ſtrafbare Handlung bezieht, ohne Unter⸗

ſchied, ob ſie dem Täter gehören oder nicht, eingezogen
werden.

§ 7. Die Bekanntmachung über die Verfütterung von Kar⸗

toffeln vom 23. September 1916 (Reichs⸗Geſetzbl . S. 1075)
wird aufgehoben.

§ 8. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün⸗
dung in Kraft.

Berlin, den 14. Oktober 19216.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers :

De. Helfferich.



„ Verordnung
über den Abſatz von Weißkohl.

Vom 21. Oktober 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur

Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs⸗
Geſetzbl . S. 401) wird verordnet :

§ 1. Die Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt kann für be⸗
ſtimmte, örtlich abgegrenzte Gebiete beſtimmen, daß Weiß⸗
kohl nur mit ihrer Genehmigung abgeſetzt werden darf. Zum
Abſatz an Verbraucher innerhalb des Gebiets bedarf es der
Genehmigung nicht, ſofern nicht mehr als 10 Kilogramm an
den gleichen Verbraucher abgeſetzt werden. Die Reichsſtelle
für Gemüſe und Obſt kann die Höchſtmenge anderweit be⸗
ſtimmen und einen Höchſtpreis für den Abſatz unmittelbar
an die Verbraucher feſtſetzen.

Soweit die Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt von der Be⸗
fugnis des Abſ. 1 Gebrauch macht, haben die Beſitzer von
Weißkohl der Geſchäftsabteilung der Reichsſtelle, G. m. b. H.
in Berlin auf Erfordern Auskunft über die Ware zu geben.Sie ſind ferner verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln;
der Verbrauch und die Verarbeitung im eigenen Haushalt

äſſi Herfätterung jedoch nur,
ſoweit der Weißkohl zum menſchlichen Genuſſe nicht geeig⸗
net iſt.

§ 2. In den Fällen des § 1 Abſ. 1 haben die Beſitzer von Weiß⸗
kohl auf Verlangen der Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt die
Ware an deren Geſchäftsabteilung , G. m. b. H. in Berlin
oder die von dieſer beſtimmten Stellen käuflich zu liefern und
auf Abruf zu verladen.

Die Geſchäftsabteilung der Reichsſtelle für Gemüſe und
Obſt, G. m. b. H. in Berlin oder die von ihr beſtimmten Stel⸗
len haben für die Ware einen angemeſſenen Übernahmepreis
zu zahlen. Dieſer darf den von der Reichsſtelle für Gemüſe
und Obſt nach Anhörung von Sachverſtändigen für das Ge⸗
biet feſtgeſetzten Preis nicht überſteigen.

Erfolgt die Überlaſſung nicht freiwillig , ſo kann das Eigen⸗
tum auf Antrag der Geſchäftsabteilung der Reichsſtelle durch
Anordnung der zuſtändigen Behörde auf die in dem Antrag
bezeichnete Perſon übertragen werden. Die zuſtändige Be⸗
hörde ſetzt den übernahmepreis endgültig feſt. Der Über⸗
nahmepreis muß niedriger ſein, als der nach Abf. 2 feſtgeſetzte
Preis.

8 3. Streitigkeiten, die ſich zwiſchen den Beteiligten aus der
Anwendung des § 2 ergeben, werden, vorbehaltlich der Vor⸗
ſchrift im § 2 Abſ. 8, endgültig von der höheren Verwal⸗
tungsbehörde des Ortes entſchieden, an dem ſich die Ware
zur Zeit der Stellung des Verlangens auf käufliche Überlaſ⸗
ſung befindet.

§ 4. Die Landeszentralbehördenbeſtimmen, wer als höhere
Verwaltungsbehörde und zuſtändige Behörde im Sinne dieſer
Verordnung anzuſehen iſt.

§ 5. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldſtrafe
bis zu zehntauſend Mark oder mit einer dieſer Strafen wird
beſtraft:

1. wer Weißkohl ohne die nach § 1 Abſ. 1 erforderliche Ge⸗
nehmigung abſetzt;

2. wer den nach § 1 Abſ. 1 feſtgeſetzten Preis überſchreitet
oder einen andern zum Abſchluß eines Vertrags auf⸗
fordert, durch den der Preis überſchritten wird, oder
ſich zu einem ſolchen Vertrage erbietet ;

3. wer eine von ihm nach § 1 Abſ. 2 erforderte Auskunft
nicht in der geſetzten Friſt erſtattet oder wiſſentlich un⸗
richtige oder unvollſtändige Angaben macht oder der ihm
obliegenden Pflicht zur pfleglichen Behandlung nicht
nachkommt;

4. wer dem nach § 2 Abſ. 1 geſtellten Verlangen , Weiß⸗
kohl zu liefern und zu verladen, nicht nachkommt .

Neben der Strafe können die Gegenſtände, auf die ſich die
ſtrafbare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unter⸗
ſchied, ob ſie dem Täter gehören oder nicht.

§ 6. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 21. Oktober 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers :
Dr Helfferich.

Verordnung.
über zuckerhaltige Futtermittel.

Vom 5. Oktober 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 8 des Geſetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen
uſw. vom 4. Auguſt 1914 (Reichs⸗Geſetzbl . S. 327) folgende
Verordnung erlaſſen :
98 1. Den Vorſchriften dieſer Verordnung unterliegen nach⸗
ſtehend aufgeführte Gegenſtände (zuckerhaltige Futtermittel):

ſe,

Melaſſefutter
Schnitzel, naß oder getrocknet (Rübenſchnitzel, Melaſſe⸗

ſchnitzel, Zuckerſchnitzel ).
Etwa . noch unerfüllte Lieferungsverträge begrün⸗

den keine Ausnahme von den Vorſchriften dieſer Verordnung.
§ 2. Zuckerhaltige Futtermittel dürfen nur durch die Be⸗

zugsvereinigung der deutſchen Landwirte, G. m. b. H. in
Berlin abgeſetzt werden.

Dies gilt nicht in folgenden Fällen:
1. Die Landesfuttermittelſtellen, die von dieſen beſtimmten

Stellen , die Kommunalverbände und die vom Reichs⸗
banzler beſtimmten beſonderen Stellen (§ 11) dürfen
zuckerhaltige Futtermittel, die ſie von der Bezugsvereini⸗
gung zum Zwecke des Abſatzes erhalten haben, abſetzen ,
ſoweit der Abſatz unter Einhaltung der nach §§ 11, 12
getroffenen Anordnungen erfolgt.

2. Rübenverarbeitende Zuckerfabriken dürfen höchſtenz
75 vom Hundert des Geſamtgewichts der anfallenden

naſſen Schnitzel in Form von naſſen Schnitzeln oder die
entſprechende Menge in Form von Trockenſchnitzeln oder
Melaſſeſchnitzeln,

40 vom Hundert des Geſamtgewichts der anfallenden
Zuckerſchnitzel (Steffenſche Brühſchnitzel) an die rüben⸗
liefernden Landwirte zurückliefern. Ein Teil Trocken⸗
ſchnitzel oder Melaſſeſchnitzel iſt mindeſtens 10 Teilen
naſſer Schnitzel gleichzuſetzen.

Zuckerfabriken dürfen ihren Schnitzeln Melaſſe eigener Er⸗
zeugung antrocknen, doch darf im ganzen nicht mehr Melaſſe
angetrocknet werden, als einem halben vom Hundert des Ge⸗
ſamtgewichts der auf Zucker zu verarbeitenden Rüben ent⸗
ſpricht.

8 8. Wer bei Beginn eines Kalendervierteljahrs zuckerhaltige
Futtermittel in Gewahrſam hat, hat die zu dieſem Zeitpunktvorhandenen Mengen, getrennt nach Arten und Eigentümern,
unter Nennung der letzteren, der Bezugsvereinigung anzu⸗
zeigen. Die Anzeigen ſind jeweils bis zum 5. Tage des Ka⸗
lendervierteljahrs zu erſtatten . Die Anzeigepflicht gilt nicht
für die gemäß § 2 Abſ. 2 Nr. 1 abgegebenen Mengen und
nicht für Landwirte hinſichtlich der nach §82 Abſ. 2 Nr. 2 ihnen
gelieferten Schnitzel.
Zuckerfabriken haben bis zum 5. Tage jedes Kalenderviertel⸗
jahrs anzuzeigen, welche Mengen Melaſſe und Schnitzel ſie in
dem laufenden Kalendervierteljahre vorausſichtlich herſtellen
werden. Hierbei iſt anzugeben, wieviel Schnitzel ſieaufGrund
des § 2 Abſ. 2 Nr. 2 an die rübenliefernden Landwirte zurück⸗
liefern.

Die Anzeigepflichtigen haben zugleich anzugeben, ob und wie
lange ſie die Gegenſtände ohne weſentliche Störung ihres Be
triebs nach Maßgabe der vorhandenen Einrichtungen auf⸗
bewahren können.

§ 4. Die Eigentümer von zuckerhaltigen Futtermitteln haben
dieſe der Bezugsvereinigung auf Verlangen käuflich zu über⸗
laſſen und auf deren Abruf zu verladen. Sie haben die Vor⸗
räte bis zur Abnahme aufzubewahren , pfleglich zu behandeln
und in handelsüblicher Weiſe zu v hern. Der Reichskanzler
kann nähere Beſtimmungen hierüber erlaſſen .

RübenverarbeitendeZuckerfabriken haben die Schnitzel , deren
käufliche Uberlaſſung die Bezugsvereinigung verlangen kann,
ſoweit ſie Anlagen dazu beſitzen , zu trocknen.

Die Vorſchriften im Abſ. 1 gelten nicht für
1. die im § 2 Abſ. 2 Nr. 1 genannten Mengen;
2. Schnitzel, die von Zuckerfabriken auf Grund des 8 2 Abf.2 Nr. 2 an die rübenbauenden Landwirte zurückgelie⸗

fert und von dieſen im eigenen Betriebe verfuͤttert
werden.8 5. Die Bezugsvereinigung hat auf Antrag des Sigen⸗tümers binnen 14 Tagen nach Eingang des Antrags zu erklä⸗

ren, welche beſtimmt zu bezeichnenden Mengen ſie über 45
will. Für die Mengen, welche di

6

nicht übernehmen will, erliſcht
§ 2. Das gleiche gilt, ſoweit die Bezugsv
klärung binnen der Friſt nicht abgibt.

Alle Mengen, die hiernach dem Abſatz durch die Bezugs
vereinigung vorbehalten ſind, müſſen von ihr abgenommen
werden. Der Eigentümer hat der Bezugsvereinigung anzu⸗
zeigen, von welchem Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit iſt.
Erfolgt die Abnahme nicht binnen 4 Wochen nach dieſem Zeit⸗
punkt , ſo iſt der Kaufpreis binnen weiteren 14 Tagen zu ent⸗
richten und vom Ablauf der Abnahmefriſt ab mit 1 vom Hun⸗
dert üer den jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinſen. Mit
dem KK unkt, an dem die Verzinſung beginnt, geht die Ge⸗
fahrt des zufälligen Verderbens oder der zufälligen
verminderung auf die Bezugsvereinigung über. Für die Auf⸗
bewahrung, pflegliche Behandlung und Verſicherung (§ 4 Abſ.
1) erhält der Eigentümer vom Zeitpunkt des Gefahrüberganges
b „Vergütung, deren Höhe der Reichskanzler feſtſetzt. Der

Eigentümer hat nach näherer Anweiſung des ReichskanzlersFeſtſtellungen darüber zu treffen, in welchem Zuſtand ſich die

nkung n
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Gegenſtände im Zeitpunkt des Gefahrüberganges befinden; im
Streitfall hat er den Zuſtand nachzuweiſen.

Die Bezugsvereinigung iſt zur Abnahme verpflichtet, ſo⸗
bald der Eigentümer durch eine Beſcheinigung der zuſtändigen
Behörde nachweiſt, daß eine weitere Lagerung ihm nicht
möglich iſt.

Die Melaſſe darf auch nach dem Zeitpunkt des Gefahrüber⸗
ganges (Abſ. 2 Satz 4) ungetrennt von den übrigen Melaſſe⸗
mengen aufbewahrt werden, wenn die getrennte Aufbewah⸗
rung nur mit unverhältn

§ 6. Die Bezugsvereir
von ihr abgenommenen
nahmepreis zu zahlen.

äßigen Aufwendungen möglich iſt.
dem Eigentümer für die
a emeſſenen Über⸗

reis darf die vom Reichs⸗
Fkangler beſtimmten Grenzen nicht überſteigen .

Iſt der Verkäufer mit dem von der Bezugsvereinigung ge⸗
botenen Preiſe nicht einverſtanden , ſo ſetzt ein Schiedsgericht
unter Ausſchluß des Rechtswegs den Preis endgültig feſt.
Das Schiedsgericht iſt an die nach Abſ. 1 beſtimmten Preis⸗
grenzen gebunden. Es beſtimmt darüber, wer die baren Aus⸗
lagen des Verfahrens zu Bei d Feſtſetzung iſt
der Preis zu berückſichtigen, r Zeit des Gefahrüber⸗
ganges (§ 5 Abſ. 2 S angemeſſen war. Der Ver
tete hat ohne Rückſicht auf die endgültige Feſtſetzung d

nahmepreiſes zu liefern , vereinigung vorläufig den
von ihr für angemeſſen Preis zu zahlen. l

Das Schiedsgericht zentralbehörde be⸗

ſtellt. Zuſtändig iſt das gericht des Bezirkes, aus dem
die Lieferung erfolgen ſoll.

§ 7. Erfolgt die Überlaſſung ni
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ſoweit ſie nicht 3 früher zu erfolgen hat.
Für ſtreitige Reſtbeträge beginnt dieſe Friſt mit dem Tage,
an dem die Entſcheidung des Schiedsgerichts der Bezugsver⸗
einigung zugeht.
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Zuſchlag von 3 vom Hundert erheben.
Die Zuſchläge, welche die Weiterverkäufer erheben dürfen,

werden durch die La zzentralbehörden feſtgeſetzt .
§ 10. Die Bezu reinigung darf von dem Umſatz 2 vom
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b der Bezugsvereinigung unter Mitteilung des Faſ⸗
8 3 22 55 eee
ſungsvermögens und der Anzahl bis zum 5. Tage jedes Ka⸗

l erteljahrs anzuzeigen.
1 der Bezugsvereinigung haben die Beſitzer

von Melaſſ ins Melaſſe auf Lager zu nehmen, zu ver⸗
ſichern und pfleglich zu behandeln, Beſitzer von Melaſſekeſſel⸗
wagen und Melaſſefäſſern dieſe der Bezugsvereinigung miet⸗

weiſe zu überlaſſen . Der Reichskanzler ſetzt die zu zahlende
Vergütung feſt. 5

Der Reichskanzler kann nähere Beſtimmungen erlaſſen;
er kann die in Abſ. 1 und 29 bezeichneten Verpflichtungen auf
die Beſitzer an ir Lagerung von Melaſſe geeigneter
Einrichtungen ausdehnen. a a

8 14. Melaſſe darf, abgeſehen von dem Falle des 82 Abs. 2
Nr. 2, nur mit Zuſtimmung der Bezugsvereinigung verarbeitet
werden. 5

Zuckerfabriken und Melaſſemiſchanſtalten haben auf Ver⸗

langen der Bezugsvereinigung aus eigener oder ihnen zu-
gewieſenen Melaſſe Melaſſemiſchfutter herzuſtellen , ſoweit ſie

7

nuch ihren Betriebsverhältniſſen hierzu in der Lage ſind. So⸗
weit nicht 8 6 Platz greift, kann die Reichsfuttermittelſtelle die
Vergütung feſtſetzen.

§ 15. Die Vorſchriften dieſer Verordnung gelten nicht für
die Heeresverwaltungen, die Maxineverwaltung und die Zen⸗
tral⸗Einkaufsgeſellſchaft m. b. H.

Sie beziehen ſich nicht auf zuckerhaltige Futtermittel, die
nach dem 28. Januar 1916 aus dem Ausland eingeführt ſind.

§ 16. Streitigkeiten über die ſich aus den 88 4, 5, 13, 14
ergebenden Verpflichtungen der Eigentümer von zuckerhalti⸗
gen Futtermitteln, der Zuckerfabriken, der Beſitzer von Me⸗
laſſebaſſins, Melaſſekeſſelwagen , Melaſſefäſſern und anderen
zur Lagerung von Melaſſe geeigneten Einrichtungen ſowie der
Melaſſemiſchanſtalten entſcheidet die höhere Verwaltungs⸗
behörde endgültig.

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus § 14 Abſ. 2 können
die Fabriken und Melaſſemiſchanſtalten durch Ordnungs⸗
ſtrafen bis zu zehntauſend Mark von der höheren Verwaltungs⸗
behörde angehalten werden. Gegen die Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde iſt die Beſchwerde an die Aufſichtsbehörde

äſſi Durch Einlegung der Be⸗
ſchwerde wird die Vollſtreckung der feſtgeſetzten Strafe nicht
aufgehalten . Die Ordnungsſtrafe kann wiederholt feſtgeſetzt
werden, falls der Verpflichtete innerhalb einer von der
höheren Verwaltungsbehördefeſtgeſetzten Friſt ſeiner Verpflich⸗
tung nicht nachkommt .

Zuſtändig iſt die höhere Verwaltungsbehörde des Bezirkes,
in dem der Verpflichtete ſeine gewerbliche Niederlaſſung oder
in Ermangelung einer ſolchen ſeinen Wohnſitz hat.

§ 17. Die Landeszentralbehördenkönnen Beſtimmungen zur
Ausführung dieſer Verordnung erlaſſen . Sie beſtimmen, wer
als höhere Verwaltungsbehörde , zuſtändige Behörde unh als
Kommunalverband im Sinne dieſer Verordnung anzuſehen iſt.

§ 18. Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld⸗
ſtrafe bis zu fünfzehntauſend Mark wird beſtraft:

1. wer dem § 2 zuwider zuckerhaltige Futtermittel in an⸗
derer Weiſe als durch die Bezugsvereinigung abſetzt;

2. wer die ihm nach 88 3, 18 obliegenden Anzeigen nicht in
der geſetzten Friſt erſtattet oder wer wiſſentlich u
ſtändige oder unrichtige Angaben macht;

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung, pfleglichen Be⸗
handlung und Verſicherung (§ 4 Abſ. 1) zum Trocknen
der Schnitzel (§ 4 2 2), zur Lagerung und pfleglichen
Behandlung von Melaſſe oder zur überlaſſung der Me⸗
laſſekeſſelwagen und Melaſſefäſſer (§ 18) zuwiderhandelt ;

4. wer den ihm auf Grund des § 12 auferlegten Verpflich⸗
tungen zuwiderhandelt;

5. wer ohne Zuſtimmung der Bezugsvereinigung Melaſſe
verarbeitet (§ 14);

6. wer den auf Grund des § 17 erlaſſenen Ausführungs⸗
beſtimmungen zuwiderhandelt . 1

8In den Fällen der Nrn. 1, 2 können neben der Strafe die
Gegenſtände, auf die ſich die ſtrafbare Handlung bezieht, ein⸗

gen werden, ohne Unterſchied, ob ſie dem Täter gehören
oder nicht.

§ 19. Lieferungsverpflichtungen , welche infolge eines
991rund der Bekanntmachung über zuckerhaltige Futtermitte

vom 25. September 1915 (Reichs⸗Geſetzbl . S. 614) ausgeſpro⸗
chenen Überlaſſungsverlangens ſeitens der Bezugsvereinigung

anden ſind, werden durch dieſe Verordnung nicht berührt;
ſondere bleiben für den Übernahmepreis die bisherigen

. ften maßgebend. Soweit zuckerhaltige Futtermittel
vor dem 6. Oktober 1916 von den im 8 11 genannten Stellen
beſtellt worden ſind, richtet ſich der Verbraucherpreis nach den
bisherigen Beſtimmungen . Im übrigen tritt mit dem Inkraft⸗
treten dieſer Verordnung die Verordnung über zuckerhaltige
Futtermittel vom 25. September 1915 (Reichs⸗Geſetzbl . S.
614) außer Kraft. Die Bekanntmachung, betreffend die Preiſe
für zuckerhaltige Futtermittel, vom 25. Sepember 1915 (Reichs⸗
Geſetzbl . S. 620) wird aufgehoben.

Soweit in Verordnungen auf Vorſchriften der Verordnung
vom 25. September 1915 verwieſen iſt, treten an deren Stelle
die entſprechenden Vorſchriften dieſer Verordnung.

§ 20. Der Reichskanzler kann von den Vorſchriften dieſer
Verordnung Ausnahmen geſtatten. Er iſt ermächtigt, die Vor⸗
ſchriften dieſer Verordnung auf andere als die im § 1 ge⸗
nannten Gegenſtände auszudehnen. 85

8 21. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der eein Kraft. Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt
Außerkrafttretens. . .

Berlin, den 5. Oktober 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers :

Dr. H effe s b.
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Bekanntmachung
über die Preiſe für zuckerhaltige Futtermittel.

Vom 5. Oktober 1916.
Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung

eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs⸗
Geſetzbl . S. 402) und des § 6 Abſ. 1 Nr. 2 der Verordnung
über zuckerhaltige Futtermittel vom 5. Oktober 1916 (Reichs⸗
Geſetzbl . S. 1114) wird beſtimmt:

Der Pveis, den die Bezugsvereinigung für die ihr zu über⸗
laſſenden Futtermittel zahlt, darf folgende Grenzen nicht über⸗
ſteigen:

Für je 50 Kilo⸗
grammür naſſe Schnitzel 0,0 Mark

fur geber Schnitzel,
ien , 0,49 Mark
pätere Lieferung 0,55 Mark

für Trockenſchnitzel,
ohne Sack 8,— Mark
mit Sack 10,80 Markfür Zuckerſchnitzel nach dem Steffensſchen Brüh⸗verfahren, i
ohne Sack 9,75 Mark
mit Sack 12,05 Mark

für d. Kilogramm⸗
prozent Zucker

für Melaſſe 0,16 Mark
ür Torfmelaſſe ,3 Bad

1
0,24 Mark

mit Sack 0,29 Mark
ür Häckſelmelaſſe,ahn Cack

1
0,31 Mark

mit Sack 0,38 Mark
Dieſe Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkün⸗

dung in Kraft.
Berlin , den 5. Oktober 1916.
8 Der Präſident des Kriegsernährungsamts:5 von Batocki.

Landwirte , ſichert Euch das jetzt angebotene
Kraftfutter durch Abſchluß von Schweine

maſtverträgen.
Wir haben bereits in der letzten Nummer des Land⸗

wirtſchaftlichen Wochenblattes auf die neue Gelegenheit
zum Abſchluß von Schweinemaſtverträgen hingewieſen.
Wir halten dieſe Angelegenheit für ſehr wichtig. Es ſind
3. Bt. der Landwirtſchaftskammer bezw. der Badiſchen
Futtervermittelung von der Reichsfuttermittelſtelle be⸗
deutende Mengen an gutem Gerſtenſchrot für Schweine⸗
maſt angeboten. Wenn ſie in Baden nicht angenommen
werden, weil es an Nachfrage fehlt, ſo kommen ſie ohne
weiteres an andere Bundesſtaaten . Es iſt nicht zu er⸗
warten, daß, wenn das jetzige Angebot verpaßt wird, vor
Herbſt 1917 nochmals Gelegenheit geboten iſt, Gerſten⸗
ſchrot zur Schweinemaſt zu erhalten. Es kommt dabei
in Betracht, daß, wenn durch Maſtvertragsabſchlüſſe die
Aufbringung der von Baden für die Verſorgung des
Heeres und der Zivilbevölkerung zu ſtellenden Anzähl
Schweine nicht geſichert wird, die Beſchaffung der feh⸗

lenden Zahl auf andere Weiſe, allenfalls unter Enteig⸗
nung durchgeführt werden müßte, wobei alsdann den
betreffenden Mäſtern weder Kraftfutter noch Prämien
zugute kommen würden.

Es hat ſich gezeigt, daß in gewiſſen Amtsbezirken ſich
ſaſt alle Ortſchaften an den Maſtverträgen beteiligt ha⸗
ben, in anderen faſt gar keine. Nirgends ſind Anſtände
hervorgetreten ; das gelieferte Kraftfutter hat großen
Anklang gefunden, ſo daß im vorigen Jahre die Beſtel⸗
lungen nicht alle erfüllt werden konnten . Die Mäſtung
und die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen
hat ſich überall unter ſehr entgegenkommender Haltung
der Landwirtſchaftskammer glatt abgewickelt. Der Ab⸗
ſchluß eines Mäſtungsvertrages zwecks Zuweiſung von
Gerſtenſchrot ſollte in jeder Gemeinde des Landes in
die Hand genommen werden, entweder durch die Ge⸗
meinde ſelbſt, oder durch eine Vereinigung (Ortsverein ,
Genoſſenſchaft, Bauernverein , oder eine loſe hierzu ge⸗
bildete Gemeinſchaft von Landwirten). Ein Vertrag

kann abgeſchloſſen werden , wenn die Ablieferung voß
30 Schweinen insgeſamt geſichert iſt. Dieſelben brau⸗
chen erſt bis Herbſt 1917 geliefert zu werden. Sie
müſſen ein Lebendgewicht von mindeſtens 200 Pfund ha⸗
ben. Die Bezahlung erfolgt nach der Gewichtsfeſtſtellung
ab Stall nach den jeweils geltenden Höchſtpreiſen. Für
Schweine im Gewicht von 250 Pfund und mehr wird
außerdem eine Prämie von 10 M., bei Schweinen von
280 Pfund und mehr 15. M. bezahlt. Für jedes zu
liefernde Schwein werden 5 Zentner Gerſtenſchrot zum
Preiſe von 32 M. pro Doppelzentner frei Empfangs⸗

Uſtation des Mäſters geliefert.Für Ortſchaften, in denen bisher keine Mäſtungsver⸗
träge abgeſchloſſen worden ſind, ſei noch folgendes be⸗
merkt: Das Gerſtenſchrot kann auch für andere Tiere zur
Fütterung mitbenutzt werden, wenn nur die Bedingung
eingehalten wird, daß die vereinbarte Zahl Schweine in
der von dem betr. Mäſter ſelbſt beſtimmten Zeit abge⸗
liefert werden. Es empfiehlt ſich, in jeder Gemeinde
eine Perſon aufzuſtellen, die die Gewinnung der zum
Abſchluß eines Mäſtungsvertrages zu vereinigenden
Landwirte und Mäſter übernimmt und auch die ſpätere
Anlieferung der Schweine an die Bahn und den Verkehr
mit der Landwirtſchaftskammer beſorgt. Dieſelbe ſollte
durch einen kleinen Aufſchlag auf den Gerſtenſchrotpreis
entlohnt werden und erhält außerdem die von der Land⸗
wirtſchaftskammer zu bezahlende Anlieferungsgebühr .
Sind die Lieferanten der 30 Schweine einmal zuſammen⸗
gebracht und der Vertrag abgeſchloſſen , ſo entſteht keine
nennenswerte Arbeit mehr. Wo es an Ferkeln zur Aufſtel⸗
lung zur Maſt fehlen ſollte, iſt die Landwirtſchaftskammer
bereit, nach Möglichkeit Ferkel oder Läufer zu beſchaffen .
Wenn ein Landwirt für ſich allein oder in Verbindung
mit anderen 30 Schweine zu liefern vermag, ſo kann
auch mit dieſem ein Vertrag geſchloſſen werden .tber alles Weitere erteilt die Land⸗wirtſchaftskammer bereitwilligſt Aus⸗
kunft.

Dr. Müller.
Tabakverkauf 1916.

Die von den Tabakpflanzern mit Spannung erwartete
Regelung des Tabakverkaufs inländiſcher Ernte iſt in⸗
zwiſchen durch die Verordnung des Bundesrats vom 10.
d. M. und die Ausführungsbeſtimmungen des Reichs
kanzlers vom gleichen Tage erfolgt, der Wortlaut wurde
in der Nummer 39 des Landwirtſchaftlichen Wochen⸗
blattes bekannt gegeben.

Nuch den Verordnungen vom 7. Auguſt d. J., welche
die Frühverkäufe des Tabaks der diesjährigen Ernte,
die Einfuhr von Rohtabak und den Handel mil Rohtabak
überhaupt verboten, mußte angenommen werden , daß die
Reichsregierung eine vollſtändige Regelung des Ta⸗
bakhandels verbunden mit einer überwachung der Fabri⸗
kation beabſichtige . Auch vom Standpunkt der Tabak⸗
pflanzer muß anerkannt werden , daß das Reich unter
den jetzigen Kriegsverhältniſſen als Abnehmer des größ
ten Teiles der Tabakfabrikate für das Heer das Recht
und ſchließlich auch die Pflicht hat, eine ungemeſſene
Preisſteigerung des Tabaks und der Tabakfabrikate zu
verhindern. In den von der Bad. Landwirtſchaftskam⸗
mer veranſtalteten , ſehr ſtark beſuchten Verſammlungen
der Tabakpflanzer in Offenburg und Bruchſal wurde
dagegen von der großen Mehrzahl der Pflanzer kein
Widerſpruch erhoben . Nachdem die Reichsregierung i

beſtimmten Willen kundgegeben hatte, beſtand für die
Vertreter der Tabakpflanzer, in Baden die Bad. Land⸗
wirtſchaftskammer, die Aufgabe, den Pflanzern eine ent⸗
ſprechende Mitwirkung beim Tabakverkauf und den Ver⸗
hältniſſen angemeſſene Preiſe zu erwirken. Es muß

9
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auch zugegeben werden , daß die Reichsregierung fich
bemüht hat, den richtigen Weg zu finden, um den vielfach
widerſtreitenden Intereſſen der Tabakpflanzer einerſeits
und des Handels und der Fabrikation andererſeits ge⸗

recht zu werden. Zur Vorbereitung der Verordnung
hat die Reichsregierung ſich über die Wünſche der betei⸗
ligten Gruppen gründlich unterrichtet .

Von dem Inhalte der Verordnung vom 10.
Oktober foll das Wichtigſte herausgegriffen werden:

Der geſamte Rohtabak, ſowohl inländiſcher als auslän⸗
diſcher Herkunft, iſt beſchlagnahmt. Über die ganze In⸗
landsernte 1916 hat die Deutſche Tabakhandels⸗
geſellſchaft für 1916, Abteilung Inland
in Mannheim, zu verfügen. Mit der Beſchlagnahmung
iſt das Recht der Enteignung verbunden (§ ).

Für den Tabak der Ernte 1916 ſind für die Ab⸗
nahme vom Pflanzer folgende Richtpreiſe
feſtgeſetzt (S G): a

Grumpen 50—70 M. für 50 kg,
Geizen (Nachtabak) 30—40 M.,
für den übrigen Rohtabak 70—130 M.

Zur Feſtſetzung der Preiſe im Einzelnen (Ortspreiſe)
wird bei der Tabakhandelsgeſellſchaft ein Preisaus⸗
ſchuß gebildet, welcher ſich aus der gleichen Anzahl der
Pflanzer einerſeits und des Handels und der Fabrikan⸗
ten andererſeits zu mmenſetzt; den Vorſitz führt ein
Kommiſſär des Reichskanzlers.

Die Tabakpflanzer ſind verpflichtet, über ihren Tabak
der Tabakhandelsgefellſchaft auf Verlangen Auskunft zu
geben (§ 8), den Tabak aufzubewahren und pfleglich zu
behandeln (8 9).

Die Ausführungsbeſtimmungen des
Reichskanzlers regeln die Befugniſſe der Einkaufs⸗
geſellſchaft . Den Inhabern von Tabak, alſo Pflanzern
und Handel, wird die Verpflichtung auferlegt , über Her⸗

kunft, Erwerbspreis, Beſchaffenheit, Aufbewahrung und
Behandlung des Tabaks, bei Pflanzern ſpeziell über An⸗

bauflächen , Anbauweiſe und Düngung Auskunft zu
geben (§ 14).

Die Durchführungder Verordnung und der
Ausführungsbeſtimmungen des Reichs⸗
kanzlers iſt bereits eingeleitet, die Tabakhandels⸗
geſellſchaft , Abteilung Inland in Mannheim, hat ſich ge⸗

bildet und hat die Vorbereitungen für die Abnahme des
Tabaks von den Pflanzern begonnen. Die Geſellſchaft
heſteht aus einem Geſchäftsausſchuß , dem Aufſichtsrat,
dem Preisausſchuß, einem Ausſchuß für die Verteilung
der Tabake und einem Beſchwerdeausſchuß. In allen
dieſen Abteilungen ſind die Pflanzer vertreten; dem
Preisausſchuß gehören 2 Vertreter aus Baden an.

Die Preisfeſtſetzung und Verteilung der
Grumpen iſt bereits im Gange, ſo daß die Abnahme in
allernächſter Zeit wird erfolgen können. Die größte
Schwierigkeit wird die Preisfeſtſetzung für Sand⸗
blatt und Hauptgut machen. Bei rein zahlenmäßiger Ve⸗

handlung unter Berückſichtigung der früheren Preisab⸗
ſtufung beſtände die Gefahr, daß einzelne Orte der Qua⸗
lität entſprechend zu geringe Preiſe erhielten; die Verord⸗

nung des Bundesrates ſieht darum vor, daß der Preis⸗

ausſchuß für beſondere Fälle Zuſchläge
und Abzüge feſtſetzen kann;, ſelbſt un⸗
ter über oder Unterſchreitung der Preis⸗
grenzen. Demnach können für beſſere Qualitäten die

Richtpreiſe überſchritten werden . Den Tabakbau⸗
vereinen iſt außerdem durch den Preisausſchuß noch
eine Vergünſtigung in Ausſicht geſtellt, um ſie für die

Beſtrebungen hinſichtlich des Qualitätsbaues einigerma⸗
ßen zu entſchädigen: Der Vereinstabak ſoll bis zu 3 M.
über den Ortspreis bezahlt werden.

S 0

Zweifelhaft könnte es erſcheinen, ob die Landwirte ihren
eigenen Tabak ſelber oder vereinsweiſe
fermentieren dürfen. Die Verordnung des Bundes⸗
rates und die Ausführungsbeſtimmungen des Reichs⸗
kanzlers laſſen dieſe Frage offen. Nach der zuſtimmenden
Erklärung des Vertreters der Reichsregierung bei den
vorbereitenden Beſprechungen in Mannheim kann jedoch
kein Zweifel beſtehen , daß die Selbſtfermenta⸗
ttion geſtattet iſt.

Der Wortlaut der Verordnung vom 10. Oktober und
der Ausführungsbeſtimmungen des Reichskanzlers mag
bei vielen Tabakpflanzern die Meinung erweckt haben, daß
die Preisbeſchränkung nur den Pflanzer treffen ſoll, wäh⸗

rend Handel⸗ und Induſtrie, wie es bei dem vorjährigen
Tabak zu beobachten war, ſehr große Gewinne erzielen.
In der Verordnung fehlt allerdings eine klare Beſtim⸗
mung, daß auch Handel und Induſtrie einer Preisbe⸗
ſchränkung unterliegen. Daß jedoch eine halbe Maß⸗
nahme, welche für die Allgemeinheit keine weſentlichen
Vorteile gebracht hätte, nicht in der Abſicht der Reichs⸗
regierung liegen konnte, erſcheint ſelbſtwerſtändlich. Es
geht dies auch daraus hervor, daß die Ausführungsbe⸗
ſtimmungen des Reichskanzlers vom 10. Oktober für
Tabake früherer Ernten einen Höchſtpreis von 200 M.
für 50. kg feſtſetzen (§S 8) und für den Handel eine ge⸗

naue Auskunftspflicht einführen (§ 14). Eine Be⸗
ſchränkung der Handelsgewinne aus den
Tabaken der Ernte 1916 iſt durch die Tabakhandelsgeſell⸗
ſchaft bereits vorgeſehen; der Handel wird vollſtändig
unter Aufſicht geſtellt und die Spekulation ausgeſchloſſen
werden. Eine Kontrolle der Fabrikation wird
durch die Verordnung (§ 13) verlangt; der Reichskanzler
hat hierüber noch nähere Beſtimmungenzu treffen. Die
Bedingung, welche die Vertreter der Pflanzer von vorn
herein an ihre Zuſtimmung zu einer Regelung des Ta⸗
bakhandels und der Tabakpreiſe geknüpft haben, näm⸗
lich eine Kontrolle vom Erzeuger bis zum
Verbraucher, um zu verhindern, daß die
Zwiſchenſtellen übermäßige Zwiſchen⸗
gewinne erzielen, iſt ſomit zum Teil ſchon erfüllt
und wird, was die Fabrikation betrifft, noch durch eine
Verordnung der Reichsregierung erfüllt werden. Den
Wünſchen der Tabakpflanzer iſt durch die Maßnahmen
der Reichsregierung in der Hauptſache Rechnung getragen
worden. Wenn die als berechtigt verlangten Preiſe von
120160M. auch nicht bewilligt wurden, ſo ſichern die

feſtgeſetzten Richtpreiſe den Landwirten doch einen guten
Gewinn. Die badiſchen Tabake ſtehen an Qualität durch⸗

weg weit über denen aus norddeutſchen Anbaugebieten :
die Abnahmepreiſe werden demnach wahrſcheinlich für
den größten Teil oder ſämtliche badiſchen Tabake in der
oberen Hälfte der Preisſpannung, d. h. zwiſchen 100 und
180, M. liegen. 3

Die Berichterſtattung über Tabakpreiſe , welche
die Landwirtſchaftskammer ſeit mehreren Jahren wäh⸗
rend der Verkaufszeit des Tabaks eingerichtet hatte, um
die Landwirte über die Preislage zu unterrichten, wird
dieſes Jahr unterbleiben. Ein freier Verkauf findet nicht
ſtatt und eine Berichterſtattung über die Preiſe und die

Marktlage iſt damit unnötig geworden . J. Mader.
Hühnerfutter aus dem Walde.

Von Geh. Oberforſtrat Siefert, Karlsruhe.
In Nr. 40 des Landw. Wochenblatts Seite 558 veröf⸗

fenklicht Herr Profeſſor Dr. Mach in Auguſtenberg eine
ſehr beachtenswerte Abhandlung über die Verwendbarkeit
der Früchte des rotbeerigen Traubenholunders zur Ol⸗
gewinnung und fordert zu deren Sammlung auf.

Ich möchte ergänzend hinzufügen, daß dieſe Früchte,



in der „Bad. Landeszeitung “20 5 ſember 1915) ausgeführt haba,1 1 50 W leiſten . 1t vom
Hühne

Aan gen, ſowie
en angeſtellt

Früchte in friſchem Zu⸗
5erne alngenommen, was

in Norddeutſchland angeſtellt
t. Weniger gerne nehmen die TTiere

getrocknetem Zuſtand an, was viell 0 auf
und Ranzigwerden bei ungenſigendei

kzuführen iſt. Nebenbei ſei bemerkt, daß0 des letztgenannten Herrn dieſeMus und Branntweinbe
u man in der Regel nur den ſchwarzen

b zte, verwendet werden.
Bei dieſen verſchiedenen Benützungsmöglichkeiten ſollte

daher das Sammeln derſelben ſoweit noch irgend möglich
nicht unterlaſſen werden.

Weiter möchte ich nicht verſäumen die Hühnerhalter
auf die Benützung des ain buchenſamens auf⸗

merkſam zu machen. Herr Stadtgartendirektor Ries hier
hat im letzten Herbſt und Winter große Mengen dieſes

lter gemengt an ſeinen zahlreichen
rfolg verfüttert und verſchie⸗

dene fonte 0 haben übereinſtimmend ergeben,
1

die Hü ſowohl den angebrühten als rohen Sa⸗
en ſehr gierig aufnahnmen. Der mit einem breitlappigen

Flügel verſehene Samen beginnt jetzt abzufliegen; er iſt0
ſtreifen von den Bäumen und ſpä⸗

durch Zuſammenkehren am Boden
Nach den forſtamtlichen Berichten iſt1 der Hainbuche beſonders im Rheintalulandan manchen Orten ein guter, ſo daß ſich

eln recht wohl lohnen wird.
Sonſtige Mitteilungen.
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Herr Rentamtmann Hölder
dieſen Ta iſt ein arbeitsvolles Menſchenleben
9 9

55 2 Ruheſtand getreten.
f„Rentamtmann in Stuttgart, hathr in ſeltenem Pflichteifer ſeine

ippergſchen , der Freiherr ! von
ſowie der Freiherrl . U

n Gutsherrſchaft gewidmet .
und zwei Söhne, ſtanden

n von 916 im1810 —1

vor

als
Dienſte

errne Hölder die wohlver⸗
he nach ſeinem tätigen Leben. Möge ihm ein
. bend beſchieden ſein und möge er nach

2
ehrenvollen Frieden noch manche Jahre

lieben Vaterlandes undſeines Siegesruhmes

2 75
Bücherſchau.

für . e ee für 1917 von Fr.nter bei andw. Verein in Karlsr
Braunſche in

in der Kri
werde, ſei auf

F

61und fein Gebrauch zur Anlellung1eſen

ten von Kartoffe0
zu Fee aerlin SWV. 48, 5 220741.

myl. 1.00 M., 10 Exempl . 20 Pf.,
10015 .

2 Exempl .

Lanbwirtſchaftliche geſprechungen und .Ver ſammlungen.
Sonntag, 29. Oktober.

Bezirksverein Durlach. Weingarten . Nachm 3 Uhr, im .

Rathaus . Vortrag über landw. Tagesfragen , Veterinärrat
Huber⸗Durlach.91 1Yreisnotierung.

Schlachtvieh. 1
Die Stallpreiſe für Rindvieh dürfen ee betragen:

für Maſtochſen im Alter bis zu 6 Jahren, ,für Farren, weibliche Rinder (noch nicht 12
1101.gekalbt) und bis zu 4 Jahren alte Kühe Mülhausen 10

noch nicht abgezahnt), ſoweit nicht unter 1
c) gehörig
11 Zentner und mehr 100 181 9⁵

ö

9 4 75 1 „„ 90
8 1 „ „ . . 20uhr; 890 base

b) für über 4 Jahre alte Kühe und über N

6 Jahre alte Ochſen, ſowie nicht unter
0 gehörig: i
11 Zentner und mehr 205-210
10 . 1 7 200.205 78 180.19 23 5 150 0 58 „ * 7. 1 8 *unter 8 Zentner „ 25 2

c) für mageres Schlachtvieh (Kurftpiel 60Pei it dn ent; . 335
Der Verkauf darf nur nach Lebendgewichterfolgen. Bei
Bemeſſung desKauſpreiſes iſt vom Lebendgewicht ein

Abzug von 5 Prozent zu machen.
Kälber: 1. bei Kälbern mit einem Gewicht

bis zu 150 Pfund einſchl. 100
2. bei dem mit eimem Gewicht ö

von mehr als 150 Pfund 110 7

Schafe 4 2 1 90 —

Schweine bene von11 Monußheeim

110120 „ 124.20 135.600100110 „ 118.80 131.0090100 „ 108.00 11900
80— 90 5 98.00 108.0070— 80 „ 88.00 98.0060. 70 83.00 91.00

5 60u.darunter 78.00 83.00 5
Eber von 120 kg und darunter 9360

Ferkelpreiſe.
Marktpreiſe für 1 Paar unter 6 über Läufer1 1

Woch. alte Woch. alte aufer

Sinsheim 150—170
Eppingen 5 0
Durlach 4070
Raſtatt 40—60
Villingen 60—65 855
Salem 60 —
Markdorf 50 160 1Überlingen 5 60 160 un be,Wertheim „„ 80—130 — keſe

8 60 130 —Face
ſcofsheim 80130 —Buchen 65—70 160180 UWaldshut 50110 160180 9

85 1 5 5 eHöchſtpreiſe für Oelfrüchte . 18

Dotter
Mohn
Leinſamen
Hanffamen
Sonnenbfumenkernen „% ᷑PÜU7
Senfſaat

en (Winter⸗ und Sommer 5
ch unda Preis für 100 kg
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Kartoffeln „ecs Men a. Zuchteber, b. —l

90 eee 5 5
0 Karl Katzenberger, Mauer 5. Heldeld . Saatant, Pflanz. u. Obſthäumse ,Der Höchſtpreis für Kartoffeln aus der Ernte 1916 8 eee 5 —beträgtbeim Verkaufe durch den Kartoffelerzeuger für 10% g. Seen Banane, 3We 1 0 55 A an ee* a bei Mengen *3 als 10N 18 A. Donaueſchingen. Maslo 5 n „ 9 ili ,* ieferungsze 0 1. ms 15. Febr. a eee 5 — — eee8 85 Wunde

N g J
Schönes Mutterſchwein, 13 Wch 50i' Mengen bis zu 107

erung ab Acker
Zentner höchſtens, falls die

8.00 Mark 300 Itr. ſchane Banxübenträcht., zter Wurf, bei Karl Kary,
zu Futter- und Spelf been 9,Durmersheim.i oder Keller des Erzeugers R 8 . Johann Dangel, Wiesloch.8 11

10 Woch trächt. Mutterſchwein, . 1 7ng. 1 erfolgt 77%
6 Alb. Kühn, Oligbeim 100 St. Kirſchbaume ,ca 20000 S1

0 f bei Mengen bis zu 10 Zentner frei nächſtem eee eee
Johannis beerſträncher, nur groß.Güterbahnhof des rzeugers 3„üͤͥ

Ziegen und Schafe. Sorten , zu billigem Preise, b. K. 1.ohne Rückſicht auf die! enge frei geliefert in den 5
Bader, Eſchelbronn.Keller des Verbrauchers g „ „Drei 10 Mon. alt, ſchöne, weiße, 5 7 5

1 Se 1 5 bernd Saanenziegenböcke,rung, Nahrungs⸗ und Fuller miftel— 9 Getreide, Heu und Stroh. b. Wilh. Wagner, Bauernbrunn , P. i 5 7 15
t J ͤAA ·¹ A ⁰ Einige Waggons gens SetGetreide Heu und Stroh Weiter ern ſekohlrüben u. Dickrüben b. Scho

1 . 0 * 920 Weißer Saanenziegenbock , zur walter, Roſenhof Ladenburg.
n

Höchſtpreis für 100 kg Preis für 100 kg Zucht geeignet , hornlos, billig b. Ag, — — „.
Friedr. Better, Pforzheim⸗Brötzingen Gelbrüben, Kolratzi u. Futter⸗

K
4 Grimmigweg 22. rüben, mehrere Eiſenbahnwagen Ang.

3 . a 1 8 N vachfener an Bürgermeiſteramt St. Georgen
1 Weizen Wieſenheu frei Waggon 8,00 a8 ae, e de bene Schwarzwald.Kernen Kleehen gefleckt, 7Mon. g., bei Adolf Gäng, Gelb⸗, Runkel⸗ u. Weißrüben,Spelz S 3 J

Lorenz Krieg,Boggen 110 a Krummsſtroh ,
2 ſehr ſchöne, hornloſe, rehbraune Au im Murgtal.5 . 5 5 Ziegenböcke , 8 u. 10 Mon. a., bei 7 72Hafer dur

ger5 ius 100
1 der Beis Lui Wasmer, Todenguerhütte, Peſt Geräte und Maſchinen.70 K fin 10 2 7

8 W 3“ einſchl . 1,20 4 ber Tüdinau.
1 Landauerkutſche,! Chaiſchen⸗

inſchl. 0 2 5. embe 5 K 7 88 72 ſchli Ne u, 1 5
b „ ane f 5 5 unde, Kaninch., Bienen, Fiſche.e Saen 13*1

1 1 *. 2 4 4Eolpreite ca, . 0 e d , etee5 Höchſtpreiſe für das Schlag,p. St.! M., * t, a., 1.8 „ 253 5 f
Höchſtpreiſe f 8 Pfd. schw., bei Gregor Dürt, Groß⸗ dale Saanen 1

g
5 1

derfeld . Kaiser, Blumegg, A. Bo ndorf.
4 Mon. g. R.⸗Häſin, grau, 6 Mk., He 51Tafeläpfel u. Tafelbirnen I. Wahl per Nachnahme, b. Ludw. Schneider, G ſuch 55 II. Wahl

15 A Mutterkalb, womsglich men.Koch⸗ u. jaftsobſt gebrochen
120

Belg. Rieſenhäſin , 14 Tage taler Raſſe. Ang, an Ludwig Bagel,Moſtobft 5 7,5 10 Pfd. ſchw, 20M.,u. helg. Rieſen⸗ Heidelberg⸗Neuenheim, Werder ſtr— 2 m m * 3 Pfd. ſchw. 8 3 e 8Hopfen. 3 „een ee Fettes Schwein gegen krächige. Tettnang, . 50 kg Nürn f. 50 kg 5090 — 55. Erſtlingsmutterſchweinzu tau⸗
a e f e 5 Schwarze Rieſenhäſin, 8½ Pfd. ſchen. Ang. an Karl Gußge Gorenflo,
3

zeſchäft ruhig, aber ſehr feſt ſchw., mit 8 Jungen, 6 Woch. a., p. Friedrichs tal.en .
Paar 4 M: Alte für 11 M., beim u. e9 ö 1 Ir ſammenkauf für 26 M., bei Rochus Saanenziegen, Angeb. an Rus. 5

* e dd Tafeläpfel Wahl, ſon Merkel , Horrenberg bei Wiesloch . Wintermantel, St.Georgen , Schwarzww.AI für Koch⸗, Wirtſche l für das K
Schwarze deutſche Häſin, mit 4 Schnauzer⸗üden, 1 bis Aühr.,1 angegeben waren, anſtatt D. Red. Jungen, 6 Woch, a., 20 M.; 2 Hä; wachſam, ſcharf auf Naubzeng, kinder⸗

——kä——G—ü— 1 innen, ſchw. u. grau, 6 Mon. a. p. und deen treu. Ang, anoden St. 79 5 n veUmsonst r St. 7 M.; 1 Ramm
a e7 5 N 8 E

he Laufenten , mögl. diesj1 oder andere Even Sie ff
200 Ztr. Dickrüben; 100

Mehle.
— elberüben. lisenden ,

—
Let ba 5

* An Kinder wird Wwallan gahm 8ö
nieht gelleferi. Walter dshmi

Für Form und Juhalt der Anzeigen iſt die Redaktion
enüber nicht verantwortlich.
14

Seinebohren bei den Zn! (Nerdemerika!
Wo Kühe

umrindern oder verkalben

dem Leſer geg

„ Samm
5 — —— —

1 b

14 jähr. belg
Müller, Schill

1
iſt der anſteck1 i

Vongtfarren, Lei 1 9 .
als die beſte zu empfehlen

g zeitraubend , läßt ſich bequem anwenden,
Mitteil. 111, Rr. 29,

Rindvieh, 9 enſchr. 1908, Rr. 16.
Biſſulin wi kliche Verordnung

Simment. Zuchtfarren ,
Bae 15 Mon. a., b. Georg

ühelmsberg, b. Walldorf.
geliefert. Broſchüre mit Krankheitsbild koſtenfrei

urch H. Trommsdorff , chem. Fabrik, Aachen.ee Sas Eszeſebel eber8 . Sen.
Eltern

Kamm, v



610FF eBeranntmachung. PerdeKleine Anzeigen Aus der Gemeinde Eppelheim ſind zwei Knaben im Alter * 164Ie.2 8 a an tüchtigeLandwirte im bad. Oberland zur Erziehung und leina —
bar. Diele freiwilligeAn

zerkennenzerinden im Bad. Landw. Wochen⸗ unentgeltlich zu vergeben . Bewerbungen ſind uns dur ch die3 Bürgermeiſterämter baldmöglichſt einzureichen. Rittergüte beſitzern. Lalch
Blatts ſergſamſte Beachtung und wer⸗ iii 5 8

5 0 1 Eppelheim , den 12. Oktober 1916. . 1 Tusfent
den zu einem Ausnahmepreis berechnet. . 15 9

8 f 2 : Treiber 6042 5 10 85
Wenden is ſich alſo im Bedarfsfalle . Der Armenrat: Treiber 5 504: Ines -Abethehe

K 0 5
104 54

ſtets an das in ganz Baden in über

a K 0
Beſtellungen auf Original FPrledrickswerther

5 48 009 Expl. = HFochzucht⸗Fuftetrrübensamen
verbreitete Bad. Landn. Machen⸗
5 überzeugenSieſichvon dem

9 .plattund überzeugen
Sie

ſich vondem „Zuckerwalze f

ſichern Erfolg. werden ſmon jetzt entgegengenommen. Sonder-FP angebot und Berichte bitte von meinen Wieder-
verkaufsſtellen der, wo nicht vertreten, direkt

7 „Alb“ fehr
I. Backmehl-RMupten

Altt empfiehlt àusserst billig,
solange .orrat rei5

Albert Schurr,Fabrik landw . Maschinen ,
Geislingen a. St.

Ein umſichtiger, erfahrener einzufordern . 1 Württer uberg 85286

Verwalter Staatsgut Friedrichswerfft 103 (hitzen. 3
für 217 Hektar große Wirtſchaft ſofort 8 = Domänenkat Edu ard Inlager. U .Auledumel
geſucht. Kann auch Kriegsbeſchädigter
ſein. Ebenſo ſuche einen verheirateten

2

Schweizer für meinen Zuchtſtall. 3 15
5 tte bei Anfragen u. Einkäufen in Jeder ſein pa⸗

5 teur Sie aht
A. Klein, N Amt Boxberg . erü ſchligen 1 e dieInſe renten dieſes Blattes 3 nahe . . 75 N 5 g eine nähmaſch.Original Simmentaler Eberl Eber! Größte Erft anus

2

3 die höchſten Preiſe für ab⸗ um Leder
Leinwand uber ganz oder kaſtriert zum

1. Johann Stief
Mannheim, Krappmühlſtr.9te 9

ſof. eintreten Angebote unt. Angabe
des Alters, des beanſpruchten Lohnes, Schuhen, 0tonate alt. Ga Sp

Ein Melker, kann Zuchtfarre0 ga

ſowie unter Beifügung von Zeugn fä 5it. Satteln, Seg
find ſofort zu richten an das bO62* Brill, 1 Baden. Zelten uſtv. Preis

Bürgermeiſteramt Triberg Balzenb 30 v. St. aus
im Schwarzwald . 9062

8 1 1 3verse

Ges32 Bilanz 31. mae1018. Mk. 3.503 Borton Se rack.eee ;
„

Perwalter gesucht .
Große Induſtriefirma ſucht zur 4

Bebauung eines größer. Terrains
mit Kartoffeln für ihre Arbeiter, 4

ſowie zur Züchtung von Schwei
dònen und zum Gemüſebau einen 4

glzürdern
ausſtehende Dor wertlosen ,8 1. billig.

Nachahmungen wird gewarnt .
J. Stibl, München9 3.

Jeraſ

.
ö
5
5
N

45 ace de itte i4 Friedrichsheim bei Kandern.
*
4
r
7
8
4

din vieſen Hinſichten tüchtigen 55 Sürzeter 8 2
Landwirt als Verwalter. Of. 4 Wer liefert Vertd.Geſchäftsinventars,

e der Aktiva1
en (Paſſiva

bei Banken 8 inen
durch Sparkaſſeneinlagen „

„ Geſchäftsanteile der Mit⸗
Schwarzwaldſtr. 4. 5 9 der 5 * a. Zu kaufen geſucht:

5

100 Jtr. gelbe Vodenkohlraben
Rotkraut

fertenm. Zeugniſſen, Nee
und Gehaltsanſprlichen an 1,3 Ind. Laufenten

g
Strebelwert Maunheim Frühbrut 1916, Garantie leeee eeeeee funft. Angebote franko Stat. LörrachFFF erbittet Fritz Moll, Lörrach,

8488888883434

868

9

92922

4
4
4
8

morimm.
898

1ch lan aftliche Schule beſucht, J 15
vielleicht

h auf einem Gute in 5 zin
Stellung war, als bezahlter Praktikant 90 1 role Helberüben.

Ane mit äußerſtem Preiſe g
ſſ bet. an 061

Hermann, Gartner,
Triberg, Schwarz za

hei Jami anſchluß eintreten . Be⸗
werbungen alsbald an K. Elſäßer,
Wut Buckenberg bei Pforzheim.

W

Inallen Zweigender Landwirtschaft
er fahrener, ſelbſtändiger b * 900 Ill. düdrübe

Verdelter ſofort zu kaufen geſucht
Badiſchen Baummollſpinnerei

n.
1.

regalt, miiltärfrei⸗ mit ſehr Weberei A.⸗G. in Neurod
(Amt Ettlingen 5 5064

Niederrimſingen, 5.
Der Vorſtand

rbige, gute, ſortierte
— Kriege.Je Duſſhen⸗

— agen,„
Dickrüben jed. Quant., ſ. Futter mit 2

gelbrübenu. Boden bilrkohlraben zu kauf. geſ. Fr. Wilh.
Steger, Aue,A. Durlach, Kaif

5045 e Honigfliegenfzanger
J SanNahr detger,
Wender II

friſche, beſte Ware „Fangfix“ und

Schwei er, Aon mit Reißnagel⸗ 100
5 Jer, Stück 6 M 15
guter Melker , der ſichbald begheirate, meckt aer mit , en

i

1. i. ganſucht 1 8Stellung z. größ. V Roth's verbess. Ansatz Paul . a 3en 93
09

hnang.
entgeg3. A1. Son deregger, Aufkirch
b.
i Heberlingen a. Bodenſ . 8 Karbid-Tampenfdeeeeeeeeeeteeeeeee

8844 (ein
90 44 2dandlampe

125 2 Rep „Weg U.ee 100 Lit. Mk. 7,50. Versand n 0
*

gutem Faltererwachs u. Obſtbau, noch . gegenNachnahme. Hängelampem. groß.Behalter mit einfacher Treminel 4b 80 Niezu
längere Pachtzeitfamilienwohls halber . 25 esch-Apaineke. 4 Sturmlaterne 7 haben bei 6017
abzugeben . Stunde v. Hauptbahn 1 Sämtliche Beleuchtungsartitel für 7

und 1¼ Stunde eSchnellzugsſtation. 2 i Karbid , Petroleum,Gas und Elektrisch. a
Nathan Roos,

S
.a 2 1 — eee Joſef Eller, ö er, Maschinen Epesialgeſchäaft⸗rr 568*˙ Andernach am Mhein. Lichtenau Baden

1581

gemab:
Zeerene
sen

rn aN

1642ef E.
iin Au

uulere
Was im
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Fr. Indlekofer, „ ecklassige, wücheigeBaumschulen, 7

r 1 0 ad Sagen er Spalier⸗ ö 5 9225 5 5un 1 ume in den be dErzi Bad 8 neueſten Sorten. Senteeteerteag mit Apfel- U. Birn-⸗ingen, Aden. 1
Badiſcher Landwirtſchaftskammer. bõ%ẽjꝓ? HochstämmeApel. Ubsthochstämme, Buschobst. Preisverzeichnis koſtenfrei .. NJonm. Oehler, Baumspreisliste frei
le, Weisweil, Amt Emmendingen. empfiehlt die 897

eislis i.8 — 8 0 izuarua tung Ullerhtt , bre1175000 Uhren II ff. Roschuge 5e

775

Große Vorräte von

Obstbäumen tj KahleInfolge des Krieges bin ich ge em, 75000
BaumſchulenbeſttzerStück imtft. Sſſber-Uhren mit vorzügl. 88580 digeSter 28. bert in Rubinstein baden, r Ladenburg , Badena „ und Halbfta en, Spaliere, pottpreis zu verkaufen:8aden Hegg: 1 Ste F , i ene en es Spezialangeboteabzugeben 2 Stück Mark 9.88 12 Stück Mark 35.— in Obſt⸗ och⸗ und Halbſtämmen.Schäfer & S Jahre schriftliche Garantie. Risikoloser Um- Formobſt, ramiden,Busch, Kordons.G. Schüfer Schramm, tausch geskattet oder Celd rurück. Versand Kontrolloertrag mit der BadiſchenBaumſchulen, per Nachnahme. ö Landwirtſchaftskammer.Poxdorf bei Baiersdorf i. B. Ahren-Lentrale Simon Lustig,deu ander r.52. Lug feet 8Katalog gratis! 5039

Die Frh. von Holzing'ſche Guts⸗
verwaltung verkauftVerſchulte Fichten, Weißtannen, Forlen, 2 nobleWald pflanzen. Lärchen, Erlen, Eſchen, Ahorn, Birken, Mann sbaarslecg inge

Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Münseh den J. f b f f ö 0 t,
Kaſtauien , Akazien, Eichenpflanzen uſw. Ulegelhausen b. Heidelbg . ] fefere in Naftig. best. Onalität bei früßzeitig. Beſtelleng billigſt.] große Holländer rote undObst Goch- und halbst.) Guſtav Burger, Forſtbaumſchule , Zell a. H., Bad. boss jährige PflanzenGutsaufſeher ich

11 normobst — —. —— weier bei Achern 995Beerenobst Stoll's Maſſenfä ngen er 57Rosen bis
nur Qualitätsware, best empfohlen.

Katalog gratis.
Kontrollvertrag mit der Badischen

Landwirtschaftskammer. * 3 3Spiegel, nie verſagendF Unbegrenzte Haltbarkeit. Gottlieb Stoll, Memmingen. boSSC

Immer fertig Engen.
M. 1.60 1.90 2.20 2.70 8.80 3.80

115 51 525 4214 Ae e 5505 fur Hausmäuſe un en, für 0.
S genen, in tage deres end, nt „KeZinsen, Baden 9Schatten. Einfache Handhabung . Spez 7 Ihſthochſtämm 0

den1 —— 85 8 ll öJoſef Seifried
s u. Busoblt. ade belAang, Kepbelnirbelbei Jh Walter's Schweine- Saugapparat 5 8l 9 Happe rr zur Aufzucht von Ferkeln 81 Muri15 empfiehlt Obſtbäume aller Art: 828 5 ohne Mutterschweinrn rh bor. Apfel, Birn, wetſchgen,

5 ö NM Nia Pflaumen, Mirabellen, Pſir⸗ N 5 Kälbertränkerldener ſichAprikoſen, Hochſt .Halbſt. 6 — —— Geringe Anschaffungskosten! 5D Buſch und Palmetten. . . —— Größte Reinlichkeit!— , walter's öriginai Milchkuhl- und 5. — Obſtbäume Entrahmungs Apparat Dmei aller Art, junge wüchſige Ware Tausendfach bewährt . 4a 1 een nur tragbaren Sorten, empfiehltn in e Ealigſt Wilsberg 5 J. Her⸗ Man verlange Drucksachen . 2352eee bold, D erg⸗Neuhof, Station f 7. Neckargemünd . — Preisliſte koſtenlos. Telegramm- Adresse : Autogen, Speyer,1
20 3 Telephon : Speyer Nr. 113.

Hauße . Winterer Sohn, J. Walter, Speyer- Dudenhofen 38.beite Haslach im Kinzigtal 10 — —— 5 0En empfiehlt in beſt. Qualität Obſt⸗
15 9

7— ene heeeen, Old zucht des grogen, ccwarzen öchweines8 n dert Koniferen, Roſenu Zierſträucher, (Cornwall). Habe ſehr ſchöne Ferkeln abzugeben. Außerſt widerſtands⸗81 Topfpflanzen, Feld⸗ u. Garten- fähig und hart gezogene Raſſe, Haltung auch der Ferkeln im Freien, genüg⸗ſämereien aller Art. Anlagen ſam u. leicht zu mäſten. Beſonders geeignet zur Kreuzung u. Blutauffriſchung .. von Obſt⸗ u. Ziergärten . Preis⸗ F. C Büchlin 211Lr liſte u. Koftenberechn. umſonſt . C. E ng elen B chling. 5. Ullenbuc, . Baer. W ohl das beste— — n Spectelmittel gegen den
. 5 D 8 5 8 N N e eee* N l „ V

g
b

5 dämpfigwerdenc,. Nur in plomb.n Walnußbäume s reinst gemahlenen, höchstprozentigen, 9 Orig.-Bostbeuteln a 10 Pfd.ae e beſte
355 . 5 2 2 kohlensauren 8952 franco für M. 7.20 durchewurzelte Stämmchen, 10 St. i 1

i 70 5925 2 f. 100 150.300 M. 125 * 51KAlK 5 Apotheke Riedlingen
s

Schöner von Boskoop⸗Apfelhochſt., 2 AN N
5 (Württemberg).* prima Bäume, 10 St. 12—16 M., E 2 5 3 5 — g 8

400 100150 N. in Sacke gefasst, liefert billigst unter Garantie 1 e29000 Johannisbeerſträuch ., ſehr ſtark , 2 5. . SteinwerkNi, fl. Rote Kirſch u. Holländer, 2 h K. 31 e E. Schwenk, un 5Ale Baumſchulartikel laut Baumſchul⸗ 8 22 2 Ne
ikatalog. O. Stvelker, Ettenheim. a 8 a e 8N 2. . f

70000 Weberſche g07
A De rechen Fos f 9 1 1 U 1 2 II 15 Hochkeimende 8 He E II a 2 T 1 5 5

5 1 2 Hausbacköfen
8 ae“ 8 Sprelzen und Ueberlegstangen, 225 8 Aeiſchrgucter andWaldpflaunzen mit Ouecksllbersublimaf im pTdgALerf (Khanislert). 886 Dörrapparate8 nefert bil 89705 Bestes u. dauerhaſtestes Material. betweiſen deren Vorteile. Herddörren
J dee aged Sebr Bimmelsbach, freiburg in Baden.] ſenßtSs . gaht. Spes(wart. Schwarzwald). 2

„ umſon u. größte .eee es. L 2 2 — 0 . „IA.weber. Eealinaan.44
1
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1

Die Bank übernimmt Verſicherungen gegen

Feuer-, Blitz und Erploſions-Gefahr, Cinbruch-Diebſtahl
zu billigen Prämienſätzen und liberalen Verſicherungsbedingungen.

Durch den unter dem 3. Novemzer 1899 mit dem

Landwirtſchaftlichen Verein im Großherzogtum Baden
abgeſchloſſenen Vertrag gewäßrt die Dani den Mitgliedern des Landwirtſchaftlichen Vereins

für die Teuer Verſicherunng häuslicher und landwirtſchaftlicher Fahrniſſe

Beſondere Vergünſtigungen:
1. Durch koſtenfreie Ausfertigung der Verſicherungsurkunden .
2. Durch Gewührung einer Boniſikation von 10% auf die zu zahlende Barprämie.
3. Durch Zahlung von 25% aus dem der Bank aus den Verſicherungen mit den Mitgliedern des Landwirtſchaftlichen Vereins

entſtandenen Gewinne an die Kaſſe des Landwirtſchaftlichen Vereins.
Auf dieſe Weiſe ſind den Mitgliedern des LaudwirtſchaftlichenVereins

bis Ende 1915 wieder 55 984 Mark zugefloſſen.

Dieſe Beträge werden um ſo größer, je mehr Mitglieder des Landwirtſchaftlichen Vereins der
Badiſchen Feuerverſicherungs⸗Bank in Karlsruhe beitreten.

Die General⸗Agentur der Bank in Karlsruhe im eigenen Bankgebäude, Karlſtraße 84, Fern⸗
ſprecher 332, und die allerorts angeſtellten Agenten ſind zu jeder Auskunft und zur Aufnahme von
Verſicherungsanträgen gern bereit.
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Achtung! Achtung!le 0 fag In errah9hchſt. Preiſ . argekauft. Im April 1916 schreibtein Landwirt: Meinee f
Jahren8 Verm. erh. hohe Prov. ö N dreht den Rollen-Fate 89 leicht geht er. Ule Mager-Pferdemetzgerei und Wurſtlerei mit 8 milch entgält kein Fett mehr.“ es ist das höchste Lob8 228 2 0 I für Sep 0 1 88 ＋ 8elektriſchem Maſchinenbetriebps4 5 2 N 9 ml Seesen! 51 a act elbstölung ! 5 8Jak. Stephan, Arete 1 5

N58an 85 zür9 8 benden85 1
9

W9 5 wein verzieltharer2 05 enzahlung Anfragen erbittet und nächsten 5 4* J.. 10, Tel. 2655. 132 N ee
5 HeradehalterRollen-Zeparator -Werk Radebeul. 1
System MaasBeneralvertrotor: M. Kupfer, Stuttgart, Sophienstrals 38. Hehrfack preis-27 15 gekrönt. Ausführ-5

Akckke, reichlllustrierte
5e ene 5

Pranz Me
6

enzeJ, .Ungerkalk 1 5
8 (staubfein gemaht., reinen kohlensauren 1 .erneeeeeeeeeceeeere empfehlen in Wagenladungen 2J F. Kohrer.

Nultoart
Gebrüder Spohn A8. Blaubeuren (Württhg.). garant. ſäure⸗ u.190 5 ver Ztr.blen. udbrabtgelechle - Fabri Sroße Leistungsfähigkeit , daher kurze Lieferzeit . M. 65.—, Ia Dampfzylinderöl8 8 Broschüre „Kalk in der Landwirtschaft“ kostenlos. 1 M. 130.— per Ztr. WagenfettM. 65.—per Ztr., liefert per Nach⸗

9. — Jakob Seemann, Nürn⸗
berg, Volkmannſtr. 9. 880

— 2rkauft zu den höchſten Preiſen,f te Pferde.
ortwagen. 8982ünewald, Pferdemetzg.m G. 4. 11. Tel. 3908.

n hohe Proviſton.

ön u. lürstlichet Hotlleterant .
U*IL debstenee

Ndchste Badische
——

— *. Jilligste Barugsguelle zu „
5„ n tn erſicherung gegen Verluſte aus Tod, Tötungsnotwendig⸗ Debrut. ſeflecht1e keit ſowie Minderwert von Pferden. 5 „. Entſchädigungbei Todesfall 80%, bei Tötung und Min⸗ Eiehung garant. am 10. Nov.

80 derwert 70% des * erſiche rungs wertes (Erlös aus dem 3328 befdgevjnne und Prämie bar5 Pferd zugunſten der Anſtalt.) Gute5
finangzielle

L
der?A

Welle ſtraß ſowie die Subdirektion Mel. Höchstgewinn
kuntrsger, ganod ſtraße 103, und ſämtliche Hauptagenten u Agenten. 15 000 M. 85SchutzgitterSeeg r, 3327 Geldgewinnekrtülbe aus Nrlchten dd 22000 M.

1
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nuunmmmunn

ens

nee

g r Lose à 1 Mk., 11 Lose 10 Mk.
U ö 8 Bemüse u. Kerlotelkörbe 3

5 = e eegebeen n Lott.-Un- J. Sti7 brumttdastzgitter. gartenun3 ternehmer Irmer,ertlazter klten- und stathelzaungradt
Straßburgi. Els., Langestrabe L7 5 .
fiſiele Kehl d., Neuptsinb

33 deere 5 8 Mels Reh! 8. auptstrabe—— rer und alle Loosverkaufsstellen .CPU
5 2 9 Jeden Posten

UBranntwein
aus land wirtschaftlich . Brennereien

duch g i kauft gegen bar und bittet um An-5 0 ſuc t zu kaufen * 40 5 . gebote nebst Preis 50851 G.WollberLnu Kork. verlanget koste lose duftlarung über Klosterbrennerei,
Emmendingen .FoleWeintrester 3 Formaldehyd „Marke Hiag“

3 — 3 1Trauben⸗ und 7
a

ae beats Sasthetzel 5Kellerei 2As, Zabern Elf. von der Herstellerin 8790
—— 7 ahh 3

5
5 5 Holverkonlungs-Jnduskkie H.-U., Konstanz (Bad.).5

. Indtrefeehle , Surbel Von der Badischen Landwirischaftstammer undder
d Laundrähts billigst. Haupts ene für Pflan enschute in Faden an derGroßh.. Sie,Frei 4 Landw. Versuchsanstalt gugustenberg empfohlen.133 N

. 1 itteltdieLandwirtschaftskammer, die
Rhein. Drah14 2 ntre für Pflanzenschutzmittel, Karlsruhe, u. a.

2 51 ig ward1 .Mie. 3.50
N2 5Rustein & Co,

8 913 Ruhrort 309. 0n 8 55 OILILIILCHCILIDNCTHHITHC HH Nit IILILILIILIUILLLILLTLITLIL

Kreishaushaltungsschule Bühl
Eröffnung des 5 monatlichen Winter.
kurses 1916/7 anfangs November. 010

Sorgfältige Rusbildung in allen Fächern des einfachen bürger
lichen Haushaltes. Mädchen aus dem Kreise Baden bezahlen
Mk. 180.—, außerhalb desselben Wohnende Mk, 240. — pro Kurs.
Alles Nähere, nebst Statuten, durch den Kreisausschuß in Baden-

Baden oder die Vorsteherin der Schule in Bühl.
ILITITICITCIACUUUUTUUCIACALITICCCUIIEACC CEELTLTUA UcC LITTLE IL

Gute Arbeit in kurzer Zettl
lelst. meinebestgearbeltete Pferdescheers
zu M 4.50, Fessélscheere

* ohne Marken , erprobtes hervor⸗
ragendes Waſch⸗ u. Reinigungs⸗ N
mittel, für weiße und farbige
Wüſche. Keine Sandſeife, greift ILILILILILILILLILLILI

Wäſche nicht an. 1 Ztr. 200 Stck.
70 Mk., ½tr. 100Stck. 16 Mk.,
11 Itr. 50 Stck. 8 Mk., Poſtkolli
4 Mk. empfiehlt b006
Gg. Heckmann,Schw.Hall.

erp. frei ab Hall. —Nur Nach-8 nahme — Wiederverk . .
m 8.—.“ pferdescheeren

aller
8
Systeme worden ene und re22pariert bel Karl! Hummel,Karlsruhe, Werderstrassse 18. bo
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Bevor gie einen Zgeparator an⸗
ſchaffen, verlangen gie Preisliste

über die bewährten 9746

dale ⸗Held⸗ u. Monarch⸗1 Separatoren0

. mit ſelbſtbalaurierender
0

Acheirfentrahmn natrommet
ſchi feru ug zu

hlungen geliefert.

Hotte dier 8

„Thürpil verwende ich ſchon einige Jahre und kenne

bisher d 5 g 5kein beſſeres Mittel
gegen die ſo häufig auftretenden Fälle der Kälberruhr
Ich kann daher Ihr Thürpil jedem Züchter 9 en.“

F. P. in H.
Thürpil koſtet / Doſe M. 2,50, ½ Doſe M. 130

bei Tierärzten , Apothekern, in allen einſchlägigen Geſchäften
oder direkt von der Fabrik. „Nützliche Winke für Tierzüchter“

— Garantie.
gütung für jeden Platz geſucht,

tzung geboten.

tanntes Saatgut bietet an:
GutspächterA zechof b.Boxberg.

5 Winter⸗Weizen Sonnen, II. Abſaat
Winter Roggen Svalöfs Stern, II. Abſaat
Gerſte Streugs Franken, II. Abſaat

verſende t koſten⸗ undzpoſtfrei Ul. Lageman, chem. Fabrik, Von der Bad. Landwirtschaft
Zus.: Extr. Gran. ros. 12,0, Myrob. 10,0, Zucketq. 8. F. t. 0,7 gt.

Hnlagen in 20 Illonaten geliefert mit
einer Verarbeitung von über 130000
Zentner Rohmaterial in 24 Stunden .

Der beste Beweis für die Vorzüglichkeit der

Dr. Zimmermann
Sxpreß⸗Darren]

zur Trocknung von allen landio . Produkten, Roh⸗
materialſen für Pilanzenmehl, gebeiztem Saatge- . in den Nieverlagen in Achern,Bruch-

treide, Sras, Hbfällen uso. 1 ſal (Hirſchapothete, Staadtapotheke ), Heinr. Karrer
Verlangen Sie Proſpekte

15
der Spezialfabrik

2Buchen, Bühlertal,
Dr. Otto Zimmermann,Iaudwigshalen 0 ee

Für Kühe, die nicht trächtig werden ,
wird

J Kieers dlelbeMitt
Name geſ. geſchützt Prei Mk.)

mit aus eichnrmehr 50 Jahren angewendet. 1 1
Allein echt hergeſtellt u. zu haben in der statten, Vertikos, Matratzen, Dlvans

Sandelſchen Apotheke rote Federbetten la. Barchent
Schwäbiſch⸗Hall, (294 u. s. W. empfiehltzu billigen Preisen

unter Garantie. 880

Schränke,Re Bett-

Durlach, Em di
Karlsruhe-Mühlburg, Pbilippstr . 19.1i gen, Hilzingen, Neudenau, Schopfheim.

Aus regelmäßig direkt vom Züchter hier eintreffenden größeren Transporten — ſelbſt 77 924 2la Jannou.Läuferſchweine
(berühmte Edelraſſe) aus ſeuchenfreier Gegend verſende ca. 8—14 Wo⸗
chen alte, langgeſtr., breitbuckel., ſchlappohr . Tiere ab hier gegen eeezu 20—50 Mk. das Stück und höher, freibleibend, amtstiereärztliche troll

in Tritſchlers 9841

gausbackofen
od. RochbackherdEbenſo ſtarke Einſtellſchweine zu den niedrigſten Tagespreiſen. arantie

lebende Ankunft . Viele Anerkennungsſchreiben und Nachbeſtellungen. und verwende zum Räuchern,
2 1 diifte Aufbe f Tritſ.
Heinrich Ott, eSchweinehandlung, Luſtadt, Rheinpfalz. Lüften u. Aufbewahren Tritſchlers

Telephon 12 Amt Luſtadt. bog Fl 533
Fleiſchräucherapparat

denn es ſind die beſten; auch wüDörren vonObſt
Gemüſe ſehr ppraktiſch . Ueberall ohne weit. auf⸗

ſtellbar u. ſe gebrauchsfert. andhab. kinderl.
100000f. bewährt. VerlangenF

durch Kosmos- Tafeln. Uber den talen befindliches ausf. Preis⸗r gesund . Das Tropfen wird vermindert, Holz- liſte von meiner Spezialfabrik: 2

werk vor Fäulnis geschützt. Besser als Gewölbe. Of ir 1 n (Bad.e ee 0 Heinrich Tritſchler, Ofenfabrik in Krozingen (Bad).
2 Wilhelm Andernach , Zeuel am Rhein. Vertretung abzugeb. 85—

Schutzmarke

EBER“
— gegründet 1854.

Schmiedestählerne

aller .
Ane procuden ie bd Pulhe

Für den Anzeigenteil verantwortlich : 1. V. C. Lichtenauer. Druck der G. Braun ſchen Hofbuchdruckerei; in Karlsruhe.
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